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Wendung miteinander verknüpft sind und jedes Prinzip im 
Zusammenhang mit den anderen Prinzipien zu interpretieren 
ist“ und keine Aussage dieser Deklaration als „irgendeine 
Beeinträchtigung der Bestimmungen der Charta oder der 
Rechte und Pflichten der Mitgliedstaaten aus der Charta 
oder der Rechte der Völker aus der Charta ... interpretiert 
werden darf“.

Diese Bestimmungen über das Verhältnis der einzelnen 
Charta-Prinzipien zueinander sind in dem Prinzipienkodex 
der Helsinki-Schlußakte der Konferenz über Sicherheit und 
Zusammenarbeit in Europa vom 1. August 1975, der ja diese 
Prinzipien — wenn auch in anderer Reihenfolge und Gliede
rung — ihrer Substanz nach wiederholt und bekräftigt, aus
drücklich bestätigt worden. Dort heißt es im Abschnitt „Fra
gen der Sicherheit in Europa“ unter Ziff. 1 Buchst, a: „Alle 
die vorstehend aufgeführten Prinzipien sind von grundlegen
der Bedeutung und werden folglich gleichermaßen und vor
behaltlos angewendet, wobei ein jedes von ihnen unter Be
achtung der anderen ausgelegt wird.“9

Gerade diese Auslegungsgrundsätze erweisen sich als 
äußerst wichtige Instrumente zur Verhinderung und Be
kämpfung von Fehlinterpretationen der hier behandelten 
Völkerrechtsprinzipien und von Versuchen, sie einander ent
gegenzusetzen, um sie auszuhöhlen und zu unterlaufen. Aus 
diesem Grunde sollte diesen Regelungen mehr Aufmerksamkeit 
geschenkt werden, als da§ bisher weitgehend geschehen ist. 
Das gilt auch für die Völkerrechtswissenschaft der DDR, 
die — gestützt auf die Praxis der internationalen Beziehungen 
sozialistischer Staaten — insgesamt einen durchaus nennens
werten Beitrag zur wissenschaftlichen Durchdringung und 
Erläuterung der Grundprinzipien des Völkerrechts geleistet 
hat, aber selbst in monographischen Arbeiten den Fragen des 
Systemzusammenhangs und der Wechselbeziehungen zwi
schen den einzelnen Prinzipien nur verhältnismäßig wenig 
Raum gewidmet hat.

So betont beispielsweise R. A r z i n g e r  in seiner um
fassenden Arbeit zum Selbstbestimmungsrecht zwar sehr ein
dringlich, daß bei der Interpretation der völkerrechtlichen 
Grundprinzipien stets von ihrem inneren Zusammenhang 
und ihrer gegenseitigen Durchdringung ausgegangen werden 
müsse und es deshalb auch nicht zulässig sei, das Selbstbe
stimmungsrecht der Völker anderen Prinzipien überzuord
nen.10 11 Er untersucht auch verhältnismäßig detailliert die 
Wechselbeziehungen zwischen dem Selbstbestimmungsrecht 
und dem „Friedensprinzip“.11 Hinsichtlich des Verhältnisses 
zwischen dem Selbstbestimmungsrecht der Völker und dem 
Prinzip der souveränen Gleichheit der Staaten beschränkt er 
sich jedoch — angesichts des Themas seiner Arbeit wohl 
durchaus mit Recht — auf einige grundsätzliche Aspekte.12

Auch R. M e i s t e r  hebt in seiner Studie zur Souverä
nität eingangs sehr nachdrücklich die „Verbindung und 
wechselseitige Durchdringung aller Prinzipien des allgemein
demokratischen Völkerrechts“ hervor. Er stellt in diesem Zu
sammenhang einerseits fest, daß sich die enge Verbindung 
des Souveränitätsprinzips mit den anderen Grundprinzipien 
besonders im Selbstbestimmungsrecht der Völker zeigt, wo
bei er darauf verweist, daß die Prinzipiendeklaration die Er
richtung eines souveränen, unabhängigen Staates (oder die 
Vereinigung mit einem solchen) zu einem Mittel der Ver
wirklichung des Selbstbestimmungsrechts eines Volkes er
klärt.13 Zum anderen macht Meister die „Selbstbestimmung“ 
des Volkes in gewisser Weise zu einem Element des Souve
ränitätsprinzips des heutigen Völkerrechts, wenn er in einem 
besonderen Abschnitt „Nationale Selbstbestimmung und Sou
veränität“ im Hinblick auf die befreiten Nationalstaaten aus
führt, daß für sie „die Verteidigung der Souveränität ... zu
nächst und vor allem ... Selbstbestimmung in allen Fragen 
der inneren und äußeren Entwicklung“ bedeute, und dann 
diese Aussage dahin weiterführt, daß sich auf diese Weise 
„die Einheit von staatlicher Souveränität und ,Volkssouverä- 
nität' als einheitlicher Prozeß“ vollziehe.14 15

Mit diesen Aussagen sind Fragen aufgeworfen, die für 
eine richtige, der Prinzipiendeklaration entsprechende Be
stimmung des Inhalts der Prinzipien der Gleichberechtigung 
und des Selbstbestimmungsrechts der Völker und der sou
veränen Gleichheit der Staaten sowie ihres Verhältnisses

zueinander von wesentlicher Bedeutung sind. Sie ergeben sich 
vor allem daraus, daß beide Autoren m. E. nicht durchgän
gig den Charakter beider Prinzipien als Grundprinzipien des 
allgemein-demokratischen Völkerrechts der Gegenwart be
rücksichtigen, sowie daraus, daß Arzinger das Selbstbestim
mungsrecht der Völker auch als staatsrechtliches Prinzip an
sieht19 und daß Meister die Volkssouveränität nicht genügend 
deutlich vom Selbstbestimmungsrecht der Völker abhebt.

Es erscheint deshalb angebracht, unter Berücksichtigung 
der Interpretationsregel in Ziff. 2 der Prinzipiendeklaration 
einige Bemerkungen von allgemeiner Bedeutung zum Inhalt 
und zu den Wirkungen dieser Prinzipien zu machen.

Das Selbstbestimmungsrecht der Völker 
als Grundprinzip des Völkerrechts

Bei der Auslegung und Anwendung der Prinzipien der Gleich
berechtigung und des Selbstbestimmungsrechts der Völker 
und der souveränen Gleichheit der Staaten darf nie außer 
acht gelassen werden, daß es sich bei ihnen um völkerrechtli
che Regelungen handelt. Sie enthalten Normen für die Ge
staltung von Beziehungen zwischen Völkerrechtssubjekten: 
Im Falle des Prinzips der souveränen Gleichheit der Staaten 
handelt es sich um die Gestaltung der Beziehungen zwischen 
voneinander unabhängigen Staaten, im Falle des Selbstbe
stimmungsrechts der Völker um die Gestaltung der Beziehun
gen von Völkern (im Rahmen ihrer Völkerrechtssubjektivi
tät16 17 18) zu anderen Völkern oder zu Staaten. Diese Prinzipien 
sind also — von ihrem jeweiligen Rechtsträger her gesehen — 
stets nach außen gerichtet.

Hinsichtlich des Prinzips der souveränen Gleichheit der 
Staaten dürfte das unbestritten sein. Auch die Prinzipiende
klaration läßt eindeutig erkennen, daß sie dieses Prinzip im
mer auf die Bestimmung der Rechtsstellung eines Staates im 
Verhältnis zu anderen Staaten bezieht.

Dagegen wird diese Zielrichtung nach außen beim Selbst
bestimmungsrecht der Völker nicht immer so klar gesehen, 
obwohl sie in der Prinzipiendeklaration ebenfalls deutlichen 
Ausdruck gefunden hat. Denn nach ihr haben alle Völker das 
Recht, „ohne Einmischung von außen über ihren politischen 
Status zu entscheiden“.

So stellt R. A r z i n g e r  die von ihm ausdrücklich aner
kannte völkerrechtliche Natur des Selbstbestimmungsrechts 
der Völker12 selbst wieder in Frage, wenn er sich durch die 
Tatsache, daß der Interventionsschutz des Selbstbestim
mungsrechts sich auch auf Entscheidungen der Völker über 
ihre innere Ordnung bezieht, zu der These veranlaßt sieht, 
dieses Recht sei auch ein „staatsrechtliches Prinzip“ bzw. habe 
auch eine „staatsrechtliche Seite“.16 Gerade die von ihm zum 
Beweis hierfür herangezogenen Fälle der Durchsetzung der 
Gleichberechtigung verschiedener Nationen in einem multi
nationalen Staat bzw. von demokratischen Forderungen der 
Bürger eines Staates in diesem zeigen vielmehr, daß sie 
rechtlich zwei durchaus zu unterscheidende Aspekte aufwei
sen, die sich zwar aus einem einheitlichen tatsächlichen Vor
gang ergeben und auf diesen beziehen, aber dennoch nicht 
miteinander identifiziert oder vermischt werden können und 
dürfen:

Der staatsrechtliche Aspekt betrifft die Rechtsbeziehun
gen der einzelnen Nationen eines multinationalen Staates 
bzw. der Staatsbürger eines Nationalstaates zu diesem Staat 
selbst. Er bildet den Maßstab dafür, ob von der Bevölkerung 
eines Staates herbeigeführte Veränderungen in den sozialen 
oder politischen Verhältnissen in diesem Staat sich im Rah
men seiner innerstaatlichen Rechtsordnung (Verfassungsord
nung), also legal, vollziehen oder ob sie unter Sprengung die
ser Rechtsordnung, also im Prozeß gesellschaftlicher oder po
litischer Umwälzungen, vor sich gehen.
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